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Die amerikanische Frau
Bericht der Kommission von Präsident Kennedy zur
„Untersuchung des Status der Frauen"

Zwr ßm/ü&rMMg: Präsident Kennedy hatte im Dezember 1961 eine
Kommission unter dem Vorsitz von Frau Eleanor Roosevelt (f 1962)
ernannt, um die Geschichte der Entfaltung der Frau in einer freien
demokratischen Gesellschaftsordnung aufzuzeichnen unter Beachtung des
bereits Erreichten und des noch zu Erstrebenden. Dieser Bericht wurde
am 11. Oktober 1963, dem Geburtstag von Frau Eleanor Roosevelt,
Präsident Kennedy mit einem Begleitschreiben von Frau Peterson, ge-
schäftsführende stellvertretende Vorsitzende und Richard A. Lester,
stellvertretender Vorsitzender, überreicht.

Frau Marianne Gatzke M. A., Krefeld, übertrug den Wissenschaft-
liehen Bericht ehrenamtlich ins Deutsche, der in „Informationen für die
Frau", Nr. 7/8, 1964, veröffentlicht wurde; wir drucken ihn auszugs-
weise ab.

Aufforderung zum Handeln
Dieser Bericht ist eine Aufforderung zum Handeln. Als Präsident

/o£n F. Ke7z7zezFy unsere Kommission ernannte, sagte er: „ wir
haben keineswegs genug getan, um die Familie zu stärken und gleich-
zeitig die Frau zu ermutigen, ihren vollen Beitrag als Bürger zu lei-
sten Es ist zu diesem Zeitpunkt vonnöten die jüngsten Erruft-
genschaften zu überprüfen und freimütig einzugestehen, dass weitere
Massnahmen ergriffen werden müssen. Das ist die der ganzen Nation
gestellte Aufgabe".

Die Zahl von 96 Millionen amerikanischer Frauen und Mädchen
umfasst den Säugling wie die Achtzigjährige; die Mutter, die als Land-
arbeiterin von Farm zu Farm nomadisiert, wie die Hausfrau in der
Suburbia; die Büroangestellte, wie die der Forschung dienende Wissen-
schaftlerin; die Athletin der Olympischen Spiele wie die College Prä-
sidentin. Grössere Entfaltungsmöglichkeiten für die Frau und eine bes-
sere Ausnutzung ihrer heutigen Fähigkeiten können den Wert des ameri-
kanischen Lebens bedeutend steigern. Im Sinne solcher Zielsetzung tra-
gen wir unsere Empfehlungen vor.

Unsere Gedanken sind von bestimmten Grundsätzen geleitet. Ach-
tung gegenüber Wert und Würde jedes einzelnen Menschen und die
Ueberzeugung, dass allen Amerikanern die Chance zu geben sei, das
Bestmögliche zu erreichen, zu dem sie befähigt sind — das ist die
Grundauffassung von Freiheit und Gleichheit in dieser Demokratie. Sie

war und ist der grosse Beweger des konstruktiven sozialen Wandels bei
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uns und in der Welt. Wir zögerten deshalb nicht, an die gegenwärtige
Situation den Massstab unserer Ueberzeugungen zu legen, die einer guten
Gesellschaft gelten und die Unterschiede aufzuzeigen zwischen den
amerikanischen Lebensformen des Jahres 1963 und jenen, die wir mit
Hilfe einer wohlunterrichteten und intelligenten Handlungsweise künftig
verwirklichen können.

Ver antwortung s bewusste Wahl
Wir glauben, dass zu den bedeutendsten Freiheiten des Individuums

in der demokratischen Gesellschaft die Freiheit gehört, zwischen ver-
schiedenen Mustern der Lebensgestaltung zu wählen. Zahllose person-
liehe Lösungen der Einzelnen auf der Suche nach einem glücklichen
Leben bereichern und bestärken die menschliche Gesellschaft weit mehr,
als dies ein befohlener Plan vermag.

In der Erkenntnis der Werte, die durch Familie, Schule und Kirche,
durch Gesellschaft und Erbgut vermittelt werden, und geschult durch
die Erfahrung in Gegenwart und Vergangenheit, soll jede Frau sich
selbst und ihr Ziel verwirklichen können: sei es, dass sie als Mittelpunkt
von Heim und Familie, als Mitwirkende in der Gemeinde, als Mitarbei-
tende in der Volkswirtschaft, als künstlerisch Schaffende, als Philoso-
phin oder Wissenschaftlerin oder sei es, dass sie als Bürgerin in der
Politik und im öffentlichen Aufgabenbereich ihren Beitrag leistet. Diese
Freiheit schliesst die Verpflichtung ein, eine entsprechende Verantwor-
tung zu übernehmen.

Wachstums rate und wirtschaftliche Möglichkeit
Die wirtschaftliche Expansion ist für die Stellung der Frau von

wesentlicher Bedeutung. Die Ironie der Weltgeschichte ergab, dass der
Krieg den amerikanischen Frauen die gross ten wirtschaftlichen Ent-
faltungsmöglichkeiten beschert hatte. Als der Präsident unsere Korn-
mission einsetzte, stellte er fest: „Immer in Zeiten nationalen Notstan-
des haben sich die Frauen ausgezeichnet und einer Vielfalt von Auf-
gaben gedient. Aber nach Kriegsende wurden sie so behandelt, als seien
sie eine Gruppe am Rande, deren Fähigkeiten nicht entsprechend genutzt
werden".

Höhere Erwartungen
Während jedoch die Freiheit der Wahl für viele amerikanische

Frauen ebenso wie für die Männer durch wirtschaftliche Erwägungen
eingeschränkt wird, ist eine der einschneidendsten Beschränkungen das

soziale Klima, in welchem die Frauen ihre Wahl zu treffen haben für
den Weg, auf den sie sich vorbereitet haben. Zu viele Pläne und Wege,
die man heranreifenden jungen Frauen empfiehlt, sind nicht mehr der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemäss. Solche Empfehlungen sind
nur geeignet, Verwirrung zu stiften.
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Sogar die Rolle, die meistens von den Ratgebern, den Eltern und
Freunden befürwortet wird, nämlich ein Heim zu begründen und zu
gestalten, Kinder grosszuzieben und ihnen von Jugend auf die Werte
der amerikanischen Tradition zu vermitteln — selbst diese Rolle der
Frau wird häufig so dargestellt, als stamme sie aus der Vorstellung einer
früheren und einfacheren Gesellschaftsordnung. Die althergebrachte
Funktion der Frau, Liebe zu spenden und Kinder grosszuziehen, ist
immer noch gültig. Aber für ihren Eintritt in die moderne Welt muss die
heutige Jugend weit vielseitiger ausgerüstet werden als die Jugend
früherer Zeiten.

Diskriminierungen und Benachteiligungen
Einige solcher diskriminierender Bestimmungen sind im Bürger-

liehen Recht enthalten. Einige wurden durch die Gesetzgebung geschaf-
fen. Einige werden durch Gerichtsurteile aufrechterhalten. Andere wie-
der nehmen die Form von Praktiken in den Unternehmer-, Arbeitneh-
mer-, Berufs- oder staatlichen Organisationen an, die die Frau, sei es
auf der Lehrstelle, in der Ausbildung, bei der Anstellung, bei der Ent-
löhnung oder bei der Beförderung, benachteiligen. Wir konnten eine
Reihe solcher überholter Methoden und Vorurteile feststellen.

Bildung, Ausbildung, Berufsberatung
Die Kommission hat den Bedürfnissen nach Bildung und Ausbil-

dung der erwachsenen Frau grosse Bedeutung beigemessen. Doch keiner
ihrer Vorschläge, die den Erfordernissen der Frauenbildung dienen, hat
grössere Bedeutung als der Vorschlag zur Verbesserung der Bildungs-
und Ausbildungsmöglichkeiten für die gesamte Jugend der Nation. Eine
gute Grundausbildung — ausreichende Einrichtungen und fähige, ihrer
Aufgabe verpflichtete Lehrer —, alles das muss den Kindern vom ersten
Schultage an zur Verfügung stehen.

Bildung und Ausbildung für die älter werdende Frau
Die £mric/V«Mge7z zzzr Dr/azzgwzzg ozfer fTeiter/z'ihrazzg |>o« bi/ztzzzzg

zmii AzzsbiAfnzzg znässezz /z'ir /ezfezz Drzzzachsene« zzorhazzzfezz sein azzV
ihzn erzzzög/zche7z, seine AnsbiLAzztg za nerzzo//siäzz^igen, zno izrzzner ez'

sie izz z£er zzorznn/ezz 5chzz//oz7n zmiezArochezz hat. Die Dtrnhtzzr zfer Dr-
zzzneèsenezzerziehzzng rawss drastisch geankert znerz^ezz. Ds sinet prah-
tische, n//ezz zzzgäng/iche Dinrichtwzzgen %n scha//ezz, zfie an/ zA'e de-
zfz'iz'/nisse /ezzer Mädchen zngeschzzittezz sizzal, alie ihre GrnzzzD nzza! Ober-
schn/bihAmg zzoch zw beezzzfezz habezz oaler sie, «her zfie Oberschn/e Dizz-

nnsgebezn^, zveiter/ührezz zvoZ/ezz. Dizz Dez'n/sscba/progrnznnz, <Pas alezzz

Mzachsenzfezz he^ar/ zter Vatiozz azz Dach- nzzÀ hoch^zzn/i/iziertezz Arbeits-
hra/fen gerecht nzizv^, so//te an/ a//e« Din/ezz dieses Drzie§(?zgssyste»zs
eizzgebant werben. ITo iznzner zzötig azzz^ azzgehracht, so//te« zfie /izzazz-
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zie//en //z'Z/ezz z^zz/zir zzozz z^ezz Gemei?iie)2, zfezz /îegierzzzzgezz z/er DizzseD
Vzzzziezz wie z/ez' Bz77zz^e.sTegze7"zz7zg, .vozvze .feiie;z.f prizzzziez' Herez'/zigzzzzgezz
zzzzzzl Gii/izzzzgezz èerei£ge.s'ie//£ wez'ziezz.

Familie und Gemeinschaft

Die Kommission stellt fest, dass die fundamentale Verantwortung
der Mutter und Hausfrau, sowie das Schicksal der Gesellschaft auf der
Stärke der Familie beruhen. Die Anforderungen, die das Wirtschafts-
leben, die Gemeinschaft und die Familie an die Frau stellen, bringen es
mit sich, dass die Frau in verschiedenen Bereichen gleichzeitig tätig
sein muss. Wenn die Familie auch fürderhin die zentrale Institution der
Gesellschaft sein soll, die sie Jahrhunderte hindurch gewesen ist, dann
bedarf sie heute neuer und weiterreichender Gemeinschaftsleistungen.
Die Frau vollbringt eine weit bessere Leistung als Mutter und Hausfrau,
wenn die Gemeinschaft die geeigneten Hilfsmittel zur Verfügung stellt
und wenn die Frau lernt, solche Hilfsmittel in den Dienst der Gesund-
heitspflege, der Erziehung, der Lebenssicherung und Erholung, der Kin-
derbetreuung und der Ausbildungs- und Berufsberatung zu stellen.

Die Betreuung der Kinder und die Hilfsdienste für
die Familie

Zzzzra IVzzfeezz zi'er Kz'zzz^er, z^er Mz'h/ez' zzzzz^ zfer Ge.fe/Dc/:7«/i .ro/Zie«
/Gzzz^er&eitrezzzmg.s'zDezz.rfe /wr Kizzzfer zz//er .rozzVz/ez' Scizzc/iziezz ge.ïcFzz//eK
Jîzeziz^ezz. Die KizzzzJerZzeirezzzzzzg zzzz«.f jzcè zzzz ezzzezzz èeVz'zzzzzziezz Aznezzzz

oriezzizerezz, g/ezc/j, oZ> Ve zzozz z^ez' Fzzzwi/ze se/èer ozfer zAzz-c/;» z/ze Ge-
zzzeizz-zfeeizzric/zhzzzzgezz zzzzz/jrgezzozzzzzzezz wz'rzL Die KoVezz .fo/Zezz zAzrc/.z Ge-
&zz/prezz zzzz/geèrzzchi werben, z£ie ezzAprecTezzz^ z^ezz /izzzzzzzzeZ/ezz Mög/zc/.?-
&ez£ezz z^er F/ierzz xzz Vzz//s/zz .rizzzz!, /erzzer zAzrc/z Heiirzïge z/er pzdzzzziezz

FAzfe//zz/?rGoz'gzzzzii'zziiozzezz zzzzz^ ö//ezzi/icfee Beifei//ezz.

Ehrenamtliche Tätigkeit
Die Betätigung verantwortungsbewussten Bürgersinns in der De-

mokratie bedeutet unbezahlte Tätigkeit zugunsten der Gemeinschaft und
Mitwirkung in den Institutionen, in denen sie ihr Leben entfaltet. Viele
der Dienstleistungen, die wir gerade erörtert haben, konnten in der Ver-
gangenheit nur durch die ehrenamtliche Tätigkeit ermöglicht werden.
In dem Mass, wie sich die Gemeinschaften gewandelt haben, wandelte
sich die Basis der ehrenamtlichen Tätigkeit, sowohl in Bezug auf die
sich ergebenden Notwendigkeiten wie im Hinblick auf das zur Verfügung
stehende weibliche Kräftereservoir.

Die Lezhfozzzgezz z£ez- e/mezzzzzzrf/zc/z TV/ïigezz ,ro//£ezz größere ITiz'/èzzzzg
erlzzz/iezz zAzrcfc &oorz^izzier£e mzzz^ eizz/zz/Drezcize F/zzzzzzzzg zzîez' /zz.t/iAz/z'ozzezz
ztzzz£ Orgzzzzz.tzziiozzezz, zzzii z^ezzz Zze/, e/urezzzzzzzi/ic/ize //e//er szz er/zz.v.vezz, .rze
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km JcFw/en, emzn.veizen zznznwei.feM/ iFre Za/jZ &öw«ie newzeFri wer-
<7en z/nrc/z Fr.m/Vie.s'.s'wng z7e.j gro-t-te« jRe-sernozYs zz;z swsäiz/icFe?; /7i//s-
&rä/ien nnfer zfer /ng:<?»z(, z/e;z ira RM6e.r/zTOz7 LeFenzfen, z7ew zlngeForigen
z/er /Idinz/erFeiiezzgrappen zmz/ z/ezi Frnwen, z/ie FAFer wocF «ic/V eFrew-
zzrai/icF gezzr&eziei Fzz/ien.

Die Frau im Arbeitsleben

Die amerikanischen Frauen arbeiten in ihren Familien als unbezahlte
Kräfte und ausserhalb ihrer Familie auf Lohn- oder Gehaltsbasis. Für
die grosse Mehrzahl der Frauen wie für die grosse Mehrzahl der Männer
ist das Motiv für die bezahlte Arbeit das des Geldverdienens. Für einige
hat die Arbeit zusätzlichen oder sogar vorrangigen Wert: als Mittel
der Selbsterfüllung.

1962 standen in jedem Monat durchschnittlich 23 Millionen Frauen
im Arbeitsprozess; die Voraussage ist 30 Millionen für 1970. Annähernd
3 von 5 beschäftigten Frauen sind verheiratet. Unter den Verheirateten
geht eine von dreien einer Arbeit nach, unter den Farbigen fast eine

von zweien. Viele von diesen Frauen, nahezu ein Drittel, arbeiten in
Teilzeitbeschäftigung; drei Fünftel aller in Teilzeit beschäftigten Frauen
sind verheiratet. Etwa 17 Millionen Frauen arbeiten im Monatsdurch-
schnitt voll.

Die Skala ihrer Beschäftigungsverhältnisse ist weit gespannt: Der
Census von 1960 registrierte 431 weibliche Geologen und Geophysiker
sowie 18 632 weibliche Omnibusfahrer. Die stärkste Ballung — 7 Millio-
nen — findet sich unter den Bürokräften und kaufmännischen Berufen.
Drei andere Hauptgruppen — die Dienstleistungsberufe (Kellnerinnen,
Kosmetikerinnen, Krankenhausbedienstete), die Fabrikarbeiterinnen und
die akademischen und technischen Berufe (Lehrerinnen, Krankenschwe-
stern und -pflegerinnen, Buchhalterinnen, Bibliothekarinnen) — zählen
jede zwischen drei und dreidreiviertel Millionen.

Das Recht auf gleiche Behandlung in der
Privatwirtschaft

Dze G7eicFFeii z/er Cözzzzcezz /wr FVzzzzezz Fei z/er Tzzz^ie/Zzzzzg, dcPw-
/zzzzg wnz/ Be/zVz/emng ,ro//ie in z/er FrinzzizfirDcèzz/i znra /ei£enr/en Frizz-

zip werz/en. Fine .Ebceiazziinorzfer ,ro//£e z/ie.re.s" Prinzip /eV/egen nnzZ .feine

Hnwenz/nng /örz/ern Fei HrFeiD/eii'itzzzzgezz ira RzzFraen non Pnnz/enfeon-
frzdbien.

Der Bundesdienst als Schaufenster
Wo die Bundesregierung selbst der Arbeitgeber ist, können ihre

Anstellungs- und Beförderungsmethoden zum Schaufenster für die
Gleichheit der Arbeitschancen ohne jedwelche Diskriminierung werden.
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Mit der Feststellung, dass das Leistungsprinzip in den Richtlinien für
die Beschäftigung im Bundesdienst fest verankert ist, trachtete die Kom-
mission danach, die Praxis mit diesem Prinzip überall in den zivilen
wie den militärischen Bundesdiensten vertraut zu machen. In diesem
Bereich folgte noch während der Arbeitsperiode der Kommission, auf
ihre Empfehlungen hin, so rasch die Tat, dass unser Bericht zum grossen
Teil zum Rechenschaftsbericht über bereits erzielte Erfolge wird.

Gegezzwä?*Zzg e?"mzzZzgZ da.? vom hzzzzd angewandte AysZem zzz de?'

Tzz.rwe?*Zzz7zg de?* Ar^eztere^erve dz'e TezZxezZhe.rchä/Zzgz7zzg nzchZ. Uz'eZe

/ähzge ZTazzezz, ezm'chZze.?.?Zz6'h hocbwez'fzger ahademAche?* zzzzd /acZzZzchöz*

ZCrä/Ze, dze /«?' ebze voZZe Ztemhzz/Zzgzmg zzzchZ xzzz* Ter/zzgwzg stehen,
hözzzzezz zzz TezZzezZ arhez'Zezz. Dze Cz'vz'Z S'ezwzce Cozzzmzniozz fC5C hzzzz-

de.?amZ /«?* den zzvz'/en Regz'ernngydz'ezzi'ij zzzzd da? Azzz'eaw o/ i/ve ZAzdgeZ

(MhZez/zzzzg dej* SchaZxazzzZe? der Terezzzz'gZezz SZaaZezz zzzz* Fe.?ZZegzz7zg de.?

AaZzozzaZezz SzzdgeZ.?) ro//ten zzheraZZ zzz dezz I?.egzernzzg^dze?zj'te?z die ez'n-

/a/Arezche zzzzd h/zzge Lez'zvezzdzzzzg ro/cher Krä/te er/ezchZem.

Die Arbeitsnormen
/zz diesem ge^chzchzZzchezz Mzzgezzh/z'ch ^o//te der zzorma/e /l?*hezZ5-

Zag zzzchZ mehr aA 5 SZizzzzdezz zzzzd die zzozmza/e Tz-hezZrwoche zzzchZ mehr
aA 40 iSZzzzzdezz heZ?*age7z. Der he^ie Ifeg, zzzgzzzzrZezz a/ter* Trhez'te?zde?z

uherznzA.vig hohe TrheiteJtozzdenxah/ezz xzz vez'hzzzderzz, züi der azzi'ge-
dehnte zzzzd wzrAfazzze Sehnte der Mzzzde.?Z/oh77ge.?eZs;gehzz7?g, sowohl de.?

hzzzzde.? wie der Zsz'zzxeAZaaZezz, die einen tAhez'sZzzMdewmzzzdej'Z/ohzz zzz

der L/ohe zzozz wezzz'gj'Zezz.? dezn D/2/achen de.? Taz*z//ohzze.r /ordern /izr
ade Az-hezZssZzzzzdezz, die den ß-SZzzwdezz-Tag oder die 40-SZzzzzdezz-IToche

zzhez'schrezZezz.

ZzzxwAchezz j-oAZezz hA xnr fi/z-diîhzzz/g die^ei' Zz'eZe.? die Trhez'te-

ge.?eZxe der TzzzzeAZaaZezz znr ßegz'ezzxzzzzg der 7/öchj'ZarheiZi'zei/ezz /Ar
h'razzezz azz/rechZerha/Zezz, miZ gezzzzgezzd A/achd?*zzch ver^eZzezz nnd azz?ge-
weiZeZ werden. Eine /dexihzZiZäZi'Zdan.feZ .roZZZe, zzzzZer Azzwezzdzzzzg geeig-
zzeZer SzcherhezZ.?ma.?.?77ah7zze7z, xni'äZz/ie/.'e ArheiZi'i'Znzzdezz dazzzz ermög-
Ziehen, wezzzz ein «acibài'iëA^zchez' AoZ/a/Z vor/zegZ. ZTährend dieses* Zzvi-
.vchezzj'Zadzzzm.? .roZZZen gZeic|iseiZig die TzwZrengnngen /orZge.?eteZ wer-
dezz, nm /z'zr /egZiche, de?z (Ç-SZzzzzdezz-Tag oder die 40-SZzzzzdezz-IToche

zzherschrez'Zezzde ArhezZ.?2ezZ I/ehen'ZzzzzderzZaz'z/e zzz verZazzgezz.

Gleichheit der Bezahlung
Im Jahre 1919 traten in den Einzelstaaten die ersten Gesetze über

die Lohngleichheit in Kraft; 24 Staaten fordern heute, dass Frauen,_ die
dieselbe oder vergleichbare Arbeit wie Männer in einem gleichartigen
Unternehmen verrichten, nach den gleichen Sätzen bezahlt werden sollen.

Im Februar 1962 unterstützte die Kommission nachdrücklich die
Politik der gleichen Bezahlung für vergleichbare Arbeit. Ein Gesetzes-
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entwurf, der dieses Prinzip zum Inhalt hatte, durchlief 1962 beide Hau-
ser im Kongress, aber gelangte nicht mehr in den Vermittlungsausschuss
(conference committee), bevor sich der Kongress vertagte. Nach Wieder-
vorläge im Jahre 1963 wurde er angenommen und am 10. Juni von
Präsident Kennedy unterzeichnet. Dieses Gesetz ändert das Gesetz zur
Gewährleistung gerechter Arbeitsnormen von 1938 ab, indem es gleiche
Bezahlung für gleichartige Arbeit verlangt; es erfasst etwa 27,5 Millio-
nen Männer und Frauen.

Die Geietegeèwng der Zii»2e/.r£«<z£en so/fie d«.s- Prinzip der g/eic6e«
5ezö6/nng /iir g/eidbnrfige dr&eii ein/nhren.

Sicherung des Existenzminimums
Die vorgeschlagenen Verbesserungen beschränken sich auf Ungleich-

keiten, die die Frau unmittelbar betreffen.

Soziale Leistungen für arbeitende Mütter vor und
nach der Geburt

Das Allgemeine Sozialversicherungssystem des Bundes sieht für
die arbeitende Frau keinen Ausgleich des Verdienstausfalls vor im Fall
der Geburt eines Kindes. 46 der 50 Einzelstaaten ignorieren diesen Aus-
fall ebenfalls. In 70 anderen Ländern in der Welt haben jedoch Mass-
nahmen der Regierungen einen solchen Schutz bereitgestellt; in den
meisten Fällen ist er Bestandteil eines umfassenderen Programms sozia-
1er Sicherungen gegen Einkommensausfall infolge Krankheit oder infolge
vorübergehender Arbeitsunfähigkeit.

Nicht mehr als ein Drittel der arbeitenden Frauen Amerikas ge-
niessen einen solchen Versicherungsschutz, sei es von privater oder
öffentlicher Seite. Nur in New Jersey, Rhode Island und in beschränk-
tem Masse in Kalifornien und im Staate New York sind von der einzel-
staatlichen Gesetzgebung Sozialleistungen zum Mutterschutz vorgesehen.
Das ist eine der hauptsächlichsten noch verbleibenden Lücken innerhalb
der Gesetze zum Schutz der Arbeitnehmer gegen Einkommensausfälle.

•Sezaè/fe Sc/fonxeii ««/ Gr««d ez'«e.f oder en£-
sprechende Z7erszcher»»gs/ei.s-£wMge« so/Zfezz /fir die weih/iche« drheiier
t'orgej-e7>e7i werde«,- die drheügeher, die Gewer&schß/fen «nd die Re-
gierzmge« «o« 5w«d zz«d Riwze/siaöie» sof/ie» ?z«c6 de» geeigwei.vie«
MifZeZn szzchen, m?« dieses ZieZ 2« erreiche».

Die Frau und das Recht

Die gesetzliche Gleichberechtigung für alle Personen, Männer wie
Frauen, ist von so grundlegender Bedeutung für die Demokratie und
ihre Verpflichtung gegenüber den höchsten Werten des einzelnen, dass
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sic in den fundamentalen Rechtsgrundsätzen des Landes ihren Nieder-
schlag findet. Die Kommission ist der Meinung, dass dieser Gleichheits-
grundsatz in dem 5. und 14. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinig-
ten Staaten enthalten ist.

Der 14. Zusatzartikel verbietet den Einzelstaaten, irgendeinen ihrer
Bürger seines Lebens, seiner Freiheit oder seines Eigentums zu berauben
ohne ordentliches Gerichtsverfahren oder irgendjemandem den gleichen
Schutz der Gesetze zu verweigern. Im wesentlichen gelten die gleichen
Verbote auch für den Anwendungsbereich des Bundes unter der vor-
geschriebenen Verfahrensklausel des 5. Zusatzartikels.

Verfassungsrechtliche Anerkennung
Da die Kommission davon überzeugt ist, dass die Verfassung der

Vereinigten Staaten heute die Gleichberechtigung von Männern und
Frauen enthält, sind wir der Meinung, dass eine Ergänzung zur Ver-
fassung heute nicht herbeigeführt zu werden braucht, um dieses Prinzip
einzuführen. Aber eine Klärung der Rechtslage ist dringlich geboten,
auf dass noch bestehende Doppeldeutigkeiten im Hinblick auf den ver-
fassungsmässigen Schutz der Rechte der Frau eliminiert werden.

Rech/zei/ige zz7zV erzVgz'V/ige Gerich/sezzZscheiVzmgezz,
sez'/ezzs Ves Ohers/en RzzzzVesgerzchZs, sirzV Vrz'rzgezzV er/orVer/zch, «« /es/-
znsZe/iezz, oh GeseZze zmV o//izie//e PrzzhZihezr, Vze Frawen Vishrinzmieren,
im Lzcb/e Ver ZzzszzZzzzrZihe/ 5 zz/zV 74 Gz'V/igheiZ hzzhezzy VzzmiZ nerhzzzzVen
sei Vzzs Ziei, Ven G/eichheiZsgz-wnVsa/z z'zz Ver Her/asszozgs/ehre 's» her-
«zrherrz.

ÈVzZsprechezzV soZ/Zezz in/eressier/e Grzzppezz es zzz ihrem //azzpZazz-
/zegezz machen, Eä//e, hei Vezzezz GeseZze nzrV PrahZihezz zwr DiJ||rinzin/e-
zvzzzg gegen Rrazzezz gehanVhah/ znerVen, nor GerzcbZ zzz hrz'zzgezz.

Internationale Konventionen über die
Menschenrechte

Die Kommission war sich der Bedeutung der Gleichheitsrechte nicht
allein für die Frauen in den Vereinigten Staaten eindringlich bewusst,
sondern auch für die Frauen in der ganzen Welt, in den neugebildeten
und unter den alten Nationen. Bis zum Dezember 1962, als die Vereinig-
ten Staaten die Konvention der Vereinten Nationen über die Eheschlies-

sung unterzeichneten, war die einzige Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte, die unsere Regierung unterzeichnet hatte, die gegen Massen-
mord.

Dze HereinigZezz SZaaZen so//Ze?z ihre Rnhrerscha/Z, besonders inner-
ha/h Ver HereznZezz AVz/zozzezr, hehanp/ezz, inVezn sie Vie G/eichhe/7srec^e
/zzr Vie Rrazz sichern a/s einezz Tez7 Ver öenzzzhzzzzgezz, Vie Mezzsche«rech/e
zzz Ve/izzierezz zmV zn gez-nähr/eisZezz; sie so//Ze?z sich ah/iy tan Ver Rorzrzzz-

/zernzzg izz/erzzzz/iozzzz/er DeMzzrzz/iozzezz, Prinzipien n«V ifozznezz/iozzezz he-
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/ei/z'gew azzr t/er&exxerzmg z/ex 5'fzzfcwx z/er Frzzzzew in z/er IVe/Ç «nz/ xie
xo/Ae?2 i/:?re zzzz/ric/jAge Sorge zzz« z/ze G/ezc&èerec&fzgwng z/er Frzzzz Fe-
femz/en, mz/ezw xie z/e?z en/xprecFezzzZe» i^onnezzizonen zz/x Mz/gAez/ Fei-
freien.

Das Geschworenenamt
Das Recht auf gerichtliche Untersuchung durch eine Jury, die die

Zusammensetzung der Gemeinde widerspiegelt, ist ein Bollwerk der
Rechtsprechung. Frauen wurden als Jurymitglieder auf Bundesebene erst
wählbar kraft des Civil Rights Act (Gesetz zum Schutz der Bürgerrechte)
von 1957. Die Kommission erachtet eine weiterführende Bundesgesetz-
gebung als notwendig, um sicherzustellen, dass das Verfahren zur .'Aus-
wähl qualifizierter Persönlichkeiten für die Geschworenenbank nicht
systematisch oder absichtlich irgendeine Gruppe ausschliessen darf auf
Grund von Rasse, Geschlecht, politischer oder konfessioneller Bindung
oder des wirtschaftlichen oder sozialen Status.

In 3 Staaten können Frauen immer noch nicht als Geschworene an
einem Gericht des Einzelstaates tätig sein, und in 26 anderen, sowne im
District of Columbia, dürfen Frauen, die zum Dienst als Geschworene
berufen wurden, um Ausnahmegenehmigungen nachsuchen, die den Man-
nern nicht gestattet sind.

.Eh xo/Ae?z geeignefe MzzxxnzzFwen, znezzzz zzöfz'g wzfer /AwxcMmxx ge-
xefa/ic/aer, ergrz'//en werz/e7z azzr 5c/:?z///zzng g/eicFer UorzzMxxefazzngen /ür
z/zzx GexcFworezzezzzzrwf ira z/era Firaae/xfzzzzfera.

Personenrechtliche und vermögensrechtliche Fragen
Im Bereich der einzelstaatlichen Gesetzgebung ist die rechtliche

Behinderung der verheirateten Frau beträchtlich. Die Gesetze der Ein-
zelstaaten, die das Familienrecht wie die personen- und Vermögensrecht-
liehen Fragen der Frau berühren, sollten modernisiert werden.

Unverheiratete Frauen geniessen die gleiche gesetzliche Behandlung
wie die.Männer in bezug auf Vermögens- und Güterrecht und auf das
Eheschliessungsrecht, die einzige Ausnahme bildet das niedrigere Min-
destalter, in welchem sie eine Ehe schliessen können. Den verheirateten
Frauen jedoch wird eine solche gleiche Behandlung in weit mehr ge-
setzlichen Bereichen verwehrt.

Die gexefageFeraz/era KörperxcFzz/iezz z/er Firaae/xfzzzzfera wraz/ zzraz/ere

Greraziera, z/eraera z/ie /orGcferzif/zcfee Arapzzxxwrag z/er eiraae/xfzzzzf/z'chera Ge-
xefae, z/ie z/zzx FzzrraiAerarecFf wie z/ie perxoraera- raraz/ güferrecFf/ic/?era Ae-
ge/zzragera /ür z/ie Frzzzz Fefre//era, zzrage/egera i.rf, xo/Aera Fezzrafrzzge«, z/zzxx

Gexefae, z/ie z/era Frzzwera recFf/icFe FeFizzz/erzzragera zzzz/er/egera, zzFge-
xcFzz//f werz/ezzy eFezzxo xo/Aera xicF z/ie razzfiorazz/e Kozz/ereraa «er Fezzzz/-

irzzgfera azzr UereizzFeifAcFzzrag z/er eizzae/xizzzzf/icFera Gexe/ageFzzzzg, z/er
Rzzf z/er Regierzzragera z/er Firaae/x/zzzzfera, z/zzx ArazerzAzzraixcFe FecFfxwix-
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.fem-cbzz/i/zcbe /«.flz'Ézrf zm<7 *7z'e ^ommiîîioneH z7ez' üTzzeA/iMiezz xzzr
[/n£er.CMchzzng <7e.r ££«£«.? z7e?' FVzzzz iAzzzz &erez'£ /zzzzfezz.

Dass die Ehe eine Partnerschaft sei, zu der jeder .Ehepartner einen
zwar verschiedenartigen aber doch gleich wichtigen Beitrag leistet, das
ist eine in diesem Lande in zunehmendem Masse anerkannte Realität,
die in Gesetz und Rechtsprechung mancher anderer Länder schon ihren
Niederschlag gefunden hat. Während der Ehe sollte jeder Partner ein
gesetzlich festgelegtes, grundsätzliches Recht haben auf das Einkommen
des anderen, auf das mit Hilfe dieses Einkommens erworbene beweg-
liehe wie unbewegliche Vermögen, wie dessen Verwaltung. Ein solches
Recht sollte auf Grund gesetzlicher Anerkennung die Ehe im Fall ihrer
Beendigung durch Scheidung, Nichtigkeitserklärung oder Tod über-
dauern. Eine entsprechende Gesetzgebung soll beide Partner sichern und
den überlebenden Partner gegen unrechtmässige Vermögensveräusserung
durch den anderen schützen. Die hinterbliebenen Kinder sollten ebenso
wie der hinterbliebene Ehepartner vor Enterbung geschützt werden.

Die Frau als Staatsbürgerin
Ueber 40 Jahre, seit der 19. Zusatzartikel zur Verfassung der Ver-

einigten Staaten im Jahre 1920 den amerikanischen Frauen das Wahl-
recht für die Bundeswahlen gab, nahm die Beteiligung der Frauen am
politischen Leben in vielerlei Hinsicht zu. Jedoch ist die volle Beteiligung
an allen Funktionen des Staatsbürgers noch nicht Tatsache geworden.

Millionen von Bürgern beiderlei Geschlechts bleiben den Wahlurnen
beständig fern. Der Generation, die darum kämpfte, dass die Frauen das
Wahlrecht erhielten, wäre es schwer gefallen, zu glauben, dass von dem

errungenen Recht ein so nachlässiger Gebrauch gemacht wird, wie das
in vielen Gemeinden der Fall ist. Besucher aus dem Ausland — aus
Ländern, deren Frauen sich in den früheren Bewegungen zur Erlau-
gung des Frauenstimmrechts betätigt hatten, sowie aus Ländern, in de-
nen die jüngst erworbene Unabhängigkeit breiten Bevölkerungsgruppen
in den letzten Jahren das Wahlrecht gebracht hat —, sind überrascht
angesichts des niedrigen Prozentsatzes der amerikanischen Erwachse-
nen, die an die Wahlurne gehen.

Ausübung des Wahlrechts
In der Präsidentenwahl von 1960 repräsentierten die 68 836 000

abgegebenen Stimmen 64 o/o der geschätzten Zahl von Amerikanern im
wahlfähigen Alter; die 62 015 000 Stimmzettel der Wahl von 1956 stell-
ten 60 o/o dar. Präsidentenwahlen sind der Anlass zur grössten Wahl-
anstrengung der Nation: In den Jahren, da kein Präsident, jedoch ein
Drittel der U.S.-Senatoren und alle Mitglieder des Repräsentantenhauses
gewählt werden, sind die abgegebenen Stimmen für die Kandidaten des

Repräsentantenhauses wesentlich geringer. 1962 stellten sie 47 o/o der
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geschätzten Zahl der Wahlberechtigten dar, und 1958 waren es 43 o/o.
Die Ausübung des Wahlrechts ist regional verschieden. Im Süden, wo
man der Eintragung der Minderheitengruppen in die Wählerlisten Wi-
derstand entgegensetzte und wo eine Besteuerung der Stimmabgabe die
Bürger der niedrigen Einkommensstufe innerhalb der weissen Bevöl-
kerung ebenso davon abhielt, zur Wahl zu gehen, ist die Wahlbeteiligung
am niedrigsten. An der Pazifischen Küste ist sie am höchsten.

In der amerikanischen Bevölkerung übersteigt gegenwärtig die Zahl
der Frauen die der Männer um etwa 3% Millionen, aber gemessen an
den Eintragungen in das Wahlregister und der tatsächlichen Teilnahme
am Wahltag verwandelt sich ihre Zahl in eine Minderheit infolge des
Versäumnisses der Frauen, ihr Stimmrecht auszunutzen.

Die Statistiken werden selten in einer Form geführt, die Aufschlüs-
seiungen der Stimmabgaben nach Geschlechtszugehörigkeit enthalten;
aber die darüber existierenden zeigen auf, dass die Teilnahme der Frauen
geringer ist als die der Männer; ähnlich verhält sich die Zahl der Er-
wachsenen, die sich in die Wählerliste eintrugen, zu der Zahl der effektiv
Wählenden.

Zusätzliche Anstrengungen sind nötig, um die Frauen an den öf-
fentlichen Fragen zu interessieren und sie so zu erziehen, dass sie für
eine konstruktivere Tätigkeit in den politischen Parteien des Bundes
ausgerüstet und überdies angeregt werden, sich als Kandidatin für die
Wahl oder für ein öffentliches Amt zur Verfügung zu stellen.

Frauen im öffentlichen Dienst
Im Bundeskongress sind nur 2 von 100 Senatoren und nur 11 von

435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses Frauen. Nur 2 Frauen ha-
ben in der Bundesregierung Kabinettsrang besessen; nur 6 bekleideten
das Amt eines Botschafters oder Gesandten. Innerhalb der Richterämter
des Bundes sitzt keine Frau im Obersten Bundesgericht oder in den
Bundesberufungsgerichten. Eine Frau sitzt als Richter im Bundeszoll-
gericht und eine im Bundessteuergericht. Unter 307 Richtern der Bundes-
distriktgerichte sind nur 2 Frauen.

Eine Studie der Schlüsselpositionen, die im Handbuch der U.S.
Bundesverwaltung und -organisation aufgeführt werden, zeigt, dass un-
ter der zunehmenden Zahl von Beamtenpositionen in den oberen Rängen
der Bundesregierung und -Verwaltung der letzten drei U.S.-Regierungen
die Frauen einen gleichbleibenden Prozentsatz von 2,4 ausmachen: Es
waren 79 von 3 273 Positionen im Jahre 1951/52, 84 von 3 491 im Jahre
1958/59 und 93 von 3 807 im Jahre 1961/62.

In den Parlamenten der Einzelstaaten waren 1962 von annähernd
7 700 Abgeordnetensitzen 234 mit Frauen besetzt.

Die Jurisprudenz ist für gewöhnlich der berufliche Hintergrund
bei den Abgeordneten der Parlamente von Bund und Einzelstaaten, aber
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nur 3,5 o/o der Juristen des Landes sind Frauen. Angesichts dieses Pro-
zentsatzes ist es bemerkenswert, dass 5,2 o/o der Juristen bei den Bundes-
behörden insgesamt und 6,9 o/o der Anwälte im Bundesjustizministerium
Frauen sind.

Die Frzzwew ro/Zie« ennzrfz'gf werben, rzcè a« po/zlzrc&e IFö/.z/äwjIöz'
zzzm! Porzizozzezz zzz Degzerzmgr- -t>erwa/£zmg.wte/£e» azz/ gezzzezW/i-
efeer, ezwzeAiaai/ic/jer wzn£ Fzzzz.iie.s'eèezze zzz èezzzzzFezz, zzzzz^ zznzzr zw ,ier
Legzr/zzfzne, Fxe&zzfzne wie /zz^zifezrfzne.

Anerkennung in der politischen Partei
Die Anerkennung der Frau als Politikerin durch die politischen

Parteien ist im Wachsen begriffen. In einigen Bereichen und auf einigen
Stufen der Parteihierarchie erstreckt sie sich bis zu den Vorstandsgre-
mien, wo die hauptsächlichen Entscheidungen getroffen werden. Häu-
figer jedoch handelt es sich dabei um ein Zeremoniell : Frauen sitzen
bei Wahlversammlungen auf der Plattform, und bei den Diners der Par-
teiveranstaltungen zur Aufbringung von Wahlkampfspenden sitzen sie

an den Vorstandstischen. Auf den nationalen Parteikonventen sitzen die
weiblichen Ausschussmitglieder Seite an Seite mit den männlichen und
in den Parteiausschüssen unterhalb der Bundesebene und in den Bundes-
Parteibüros fungiert die Frau als stellvertretende Vorsitzende neben
dem Mann als Vorsitzenden.

Die Tatsache, dass viele politisch interessierte und auf der Wahl-
bezirksebene tätige Frauen keine Anerkennung erwarten seitens der
siegreichen Partei, wenn diese nach dem erfolgreichen Wahlkampf Pläne
macht für Anstellungen, Ernennungen und Beförderungen, mag ein Fak-
tor dafür sein, dass diese Frauen in den obersten Parteirängen geringe
Beachtung finden. Die Vorurteile gegenüber der Frau in der Politik neh-
men in dem Masse ab, je mehr Frauen sich in die politische Oef'fent-
lichkeit begeben und durch ihr Auftreten zum Erfolg der Partei in den
Augen der Wählerschaft beitragen.

Zun ö//eni/z'cfeer Anzf ,ro//fe zzzz/ GrzzzzzZ nozz ZJe/äZzzgzzng, Zir/zzbrzzng
zzzzzZ perrön/z'cFezw Zuzzrzziz Z>e&/ezzZe£ zverzZezz, o/uze èerozz^ere Aet'orzzz-

gzzzzgezz ozZer Dzh&z'zznzzzzerazzgezz zZer Bewer&er zzzegezz zZzrer Gercè/ecZzir-
zzzge/jörzg&ezf. Gej£ezger£e .dzz/zneztfe.s'zzzzz&ezi ro//£e /orizzzà'ZzrezzzZ zZez- ÈV-

zzezzzzzzzzg nozz Fzvzzzezz gew«Z»ze£ werben, zZze ezzze wzzcFwezrZzcFe Fe/zz.hz*-

gzzzzg zzzzzZ ^o/zZzhcZze FegzzZnzzzg /zzr n'cFizmgznezhezzzZe po/z'£AcFe Po.vzïz'ozzszz

freszlzezz.

Die amerikanische Frau heute

„Es ist in diesem Zeitpunkt angebracht die Geschichte des

Fortschritts der Frauen in einer freien demokratischen Gesellschaft dar-
zustellen".
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Präsident John F. Kennedy
The White House
14. Dez. 1961

Dzw Kwr /wngen Ftzim bez-zmnzzzcbtezzzfe ATzzfc/jezz no« /jewie nermag
o/7«e wederer zw g^nwöen, z7z7.r.y z^zz.y Le&en m zfez' Gege7iJnnri .reb?' ner-
^cbzezfezz z.T no?t iem Lebezz zzzr Zezi z'brer Gzw-WzzzHer. Lözzf zzz /e.vi
f,ezfe77z — g««2 gems-j z« ziezz Teremz'gie« Sizzzziezz — z'V z'ère Mez-
zz«7zg zzzcbf a/fem rzcèizg, tozz-^ez'« zzz ez'nez- gzzzzzsezz Rez'/^e no« PzzTzb/e«

rz'cbfzg.

fTetenHzcbe £7eT7ze7z£e zw Lebezz zfez" zzzezirfezz FVzzMeTi zznier/z'egezz ez-
7ze77-z rzwcbezz BAzzzz^e/.- züzjj Lebe«.ra/£e?% <7e?' îToÂ777.çz'ix, z^er Zez£pz/«b£ zier
iibe.s'cb/ze.s'.s'zmg zzzzzi I/zzzz.rbzî/Ggrzmzfzmg, zf«.? H/ier, 7ne777z z7ze /Gzzzfer ez-
znec/z'J'ezz srnzf, z7z'e aw.f.s'erbzÏM.s'/zcbe Hrèezf z?z bezzzb/iez- Setcbzi'/iOgMzzg o<7e?'

ebrezzazTrf/z'cbez' Tëizgâez'i, zfe?' Gebrawcb zier FVezzezi. Dz'e JzdîgVeTZ Her-
azzriez-nzzgezi tzztzf zzocb zzzz//e//ezzzier, znezzzz ize ztz <7er recbfe« Per.f^e/èizne
getebezi onerzieTî; <ier /o/gezzzfe Zb.rcbzzzYi Ve/A m bezwg zzw/ zie« iTeg
<ier Frezz zize EVzfMzzcb/zmgezz zie.f 20. /ziibr&zmzierfo zier, ezz/ zize Heb ziz'e

Horsc/j/züge zier KozzzTzmHozz bexzebezz.

Leben und Gesundheit
Eine junge Amerikanerin, die gegen Ende des zweiten Weltkrieges

geboren ist und jetzt in ihr drittes Lebensjahrzehnt hineingeht, hat eine
Lebenserwartung von 69 Jahren. Das sind 21 Jahre mehr, als wenn sie
im Jahre 1900 geboren wäre.

Die jungen Frauen der Nachkriegsjahre suchten Geborgenheit in
der frühzeitigen Gründung einer Familie. Zwischen 1890 und 1962 fiel
das durchschnittliche Heiratsalter von 22,0 auf 20,3 Jahre für Frauen
und von 26,1 auf 22,7 Jahre für Männer. In jüngster Zeit haben 750 000
Mädchen schon im Alter zwischen 14 und 19 Jahren einen Haushalt ge-
gründet. Im Jahre 1900 waren von der Gesamtbevölkerung 2 von 3

Frauen zu irgend einer Zeit ihres Lebens verheiratet; heute gilt das für
4 von 5 Frauen. Für das Jahr 1960 wurden 488 Kinder unter 5 Jahren
auf je 1000 Frauen im gebärfähigen Alter gezählt; 291 wären genug
gewesen, um die gegenwärtige Bevölkerungszahl zu halten.

Der amerikanische Lebensstandard
Die Verschiedenartigkeit des sozialen Milieus, aus dem all diese

Menschen kamen, das Fehlen jeglicher gemeinsamer Tradition, legten
der Nation die Notwendigkeit auf, eine einigende Macht äusserer Art
zu finden, etwas, das alle sehen und für gut halten konnten. In einer
Gesellschaft, in der die Klassenunterschiede fliessende waren, die keine
Vorrechte der Geburt kannte und in der die Chancengleichheit ein Prin-
zip bildete, dessen Verwirklichung die Praxis int Laufe der Jahre immer
näher kam, glaubte man, dass das Erreichen eines immer höheren Lebens-
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standards im Bereich der materiellen Güter etwas Bestimmtes unter
Beweis stelle. Der Wunsch nach dem Haus, dem eingebauten Bad, dem
Auto, war zum Teil nur Ausdruck der Sehnsucht nach der Welt der
materiellen Güter: ihr Besitz war der bezeichnende und unbezweifelbare
Beweis für die Wirksamkeit des amerikanischen Systems.

Die Anfänge der Frauenbewegung
Frauen mit hervorragenden Leistungen hat es immer gegeben; wir

können sie bis auf die dreissiger Jahre des 19. Jahrhunderts zurückver-
folgen, als man begann, Mädchenakademien für die höhere weibliche
Bildung zu gründen. Eine Generation später wurde die erste Frau zum
Medizinstudium zugelassen. C/^ra fiarton, eine der ersten weiblichen
Regierungsangestellten, Krankenpflegerin im Bürgerkrieg, Helferin im
Internationalen Katastrophendienst und Gründerin des Roten Kreuzes
in den Vereinigten Staaten bildete ein hervorragendes Beispiel für diese
Gruppe. Nach dem Vorbild früher Einrichtungen in Neuengland brei-
tete sich die öffentliche Grundschulbildung für Mädchen aus und wurde
gegen Ende des Jahrhunderts zur allgemeinen Einrichtung; aber erst
um diese Zeit erschienen Frauen wie M. Carey Tèomar vom'Bryn Mawr
College im persönlichen und bildlichen Sinne vor dem Vorhang, der sie

anfänglich den Augen der männlichen Studenten an den grossen Uni-
versitäten der Welt entzog.

Die Bewegung zur Erlangung des Frauenstimmrechts datiert ebenso

von der Mitte des 19. Jahrhunderts; noch vor 1900 haben vier Staaten
das Stimmrecht für die Wahlen auf der staatlichen Ebene gewährt. Wäh-
rend der ersten zehn Jahre des 20. Jahrhunderts vermochte die von
Carrie C/?ap?rzau Ca££ durchdacht geführte Organisation sieben weitere
Staaten und ein Territorium in der Liste der Stimmrechtsgewährungen
zu verzeichnen. 1917 entsandte der Staat Montana die erste Frau in den
Bundeskongress als Abgeordnete des Repräsentantenhauses.

Der 19. Zusatzartikel
Die staatsbürgerliche Anerkennung war ebenfalls im Wachsen. Vor

der Präsidentenwahl 1916 eröffnete die Bewegung für das Frauenstimm-
recht einen Feldzug, um durch einen Zusatz zur amerikanischen Ver-
fassung das Wahlrecht zu erlangen. Auf dem republikanischen Partei-
konvent in Chicago peitschte ein stürmischer Novemberregen die Strasse,
die für den Umzug der Stimmrechtsparade vorgesehen war; aber 10 000
Frauen marschierten dennoch mit hocherhobenen Regenschirmen und
durchnässten Röcken, die das Pflaster fegten. In St. Louis mussten die
Delegierten zum Parteikonvent der Demokraten auf sonnenüberfluteter
Strasse zwischen Reihen von weissgekleideten, hoch aufgerichteten Frau-
en durchpassieren, die schweigend unter ihren gelben Sonnenschirmen
ausharrten. 1920 wurde der 19. Zusatzartikel im Kongress durch Ab-
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Stimmung beschlossen und von den Einzelstaaten ratifiziert. Die League
of Women Voters (Liga der Wählerinnen) wurde gegründet, um zur
politischen Aktivität aufzurufen.

Die Roosevelt-Ära
Die soziale Bundesgesetzgebung, die verabschiedet wurde nach dem

Amtsantritt der Regierung Roosevelt, veränderte die wirtschaftliche und
soziale Lage der Frau in vielen Beziehungen. Zum ersten Mal war eine
Frau Mitglied des Kabinetts: Frances Per&m.s', vordem Industrial Com-
missioner im Staate New York, wurde Bundesarbeitsminister (Secretary
of Labor).

Raum für Führungskräfte
Die Anlagen vieler Frauen jedoch werden nicht zur Höhe ihrer

Leistungsfähigkeit entwickelt. Viele begabte Mädchen, die die Ober-
schule mit dem Abschlusszeugnis verlassen, bilden sich nicht auf dem
College weiter, und die es tun, drängen alle einseitig in Fächer wie
Pädagogik, Sozialwissenschaften, Englisch und Zeitungswissenschaften.
Auf der Universitätsstufe allerdings fallen die Frauen besonders ab.
Die Zahl der Frauen mit dem akademischen Grad des Baccalauréats
(B. A.) betrug 5 237 im Jahre 1900, 76 954 im Jahre 1940 und 145 514
im Jahre 1961. Aber nach dem Krieg stieg der Prozentsatz derer, die
den M. A. (Magister of Arts) oder den B. A. erwarben, nicht in dem
Mass wie vorher; er blieb unverändert zwischen 16,3 und 18,8 v. H. und
stand im Jahre 1961 bei 16,8 v. H. Auch der Prozentsatz der erwor-
benen Doktorgrade (Ph. D.) zeigte kaum eine Veränderung. Im Jahre
'1961 machten 24 481 Frauen ihren M. A. und 1112 ihren Ph.D.; die
Vergleichsziffern für Männer ergeben hierzu einen starken Kontrast:
54 459 M. A.'s und 9 436 Ph. D.'s.

So reift heute die junge amerikanische Frau mit einem besonderen
Mass an Möglichkeiten heran: Sie lebt in einer Zeit, da sich der ameri-
kanische Ueberfluss dem Streben nach Qualität verbindet; sie erweist
sich in ihrer Lebensführung als Persönlichkeit; sie vermittelt die Sehn-
sucht danach ihren Kindern und hilft mit, dass alles das in ihrer Ge-
meinde überzeugend sichtbar wird.
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